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VORLAGEN Nr. 1127/2025  Jever, 22.07.2025 
 

Sitzung/Gremium am:  

 

Ausschuss für Finanzen und Digitalisierung 09.09.2025 öffentlich 

Kreisausschuss des Landkreises Friesland 24.09.2025 nicht öffentlich 

Kreistag des Landkreises Friesland 08.10.2025 öffentlich 

 
 
Bezeichnung des Beratungsgegenstandes: 
Bereitstellung einer überplanmäßigen Auszahlung aufgrund der Erhöhung der 
investiven Krankenhausumlage im Haushaltsjahr 2025 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Bereitstellung einer überplanmäßigen Auszahlung in Höhe von 402.360,00 € 
aufgrund der Erhöhung der Krankenhausumlage im Haushaltsjahr 2025 wird zuge-
stimmt. 
 

Finanzielle Auswirkungen:       Ja       Nein 

Gesamtkosten der Maßnah-
men (ohne Folgekosten) 

Direkte jährliche 
Folgekosten 

 Finanzierung: 

  Eigenanteil                objektbezogene Einnahmen 

Sonstige einmalige oder 
jährliche laufende Haus-
haltsauswirkungen 

2.112.360 € € XXXX € XXXX € XXXX € XXXX 

Erfolgte Veranschlagung:    ja, mit  1.710.000 €           Nein  

im   Ergebnishaushalt    Finanzhaushalt    Produkt- bzw. Investitionsobjekt:  I1.080144.525 (Krankenhausumlage) 

Vorlage betrifft die demografische Entwicklung:   ja   nein  

Falls ja, in welcher Art: XXXX 

Vorlage hat negative Auswirkungen auf Klimaschutz:   ja   nein 

Bei  ja: Nähere Erläuterung der Auswirkung in Begründung  

Vorlage hat positive Auswirkungen auf Klimaschutz:   ja   nein  

Bei  ja: Handlungsfeld:  

Vorlage bezieht sich auf 

XXX 

MEZ  Nr. XXX  

Titel:   

HSP  Nr.  XXX 

Titel:   

  
 

   
Sachbearbeiter/in Fachbereichsleiter/in 

Sichtvermerke: 

  

gez. Rocker  gez. Ambrosy 
Kämmerei Dezernent/in Landrat 

Abstimmungsergebnis: 

Fachausschuss einstimmig   Ja: Nein: Enth.: Kts. gen.:    abw.  Beschl.     

Kreisausschuss einstimmig   Ja: Nein: Enth.: Kts. gen.:    abw.  Beschl.     

Kreistag einstimmig   Ja: Nein: Enth.: Kts. gen.:    abw.  Beschl.     
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Begründung: 
Die Krankenhausplanung und Investitionsfinanzierung in den Bundesländern richtet 
sich nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG). Die Finanzierungsmittel für 
die Förderung von Investitionskosten sind nach § 9 KHG vom Land und von den 
Kommunen aufzubringen. 
Über das Niedersächsische Krankenhausgesetz (NKHG) ist die konkrete Finanzie-
rung in Niedersachsen über eine Umlage geregelt.  
 
Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2025 war noch von im Vorjahr ermittelten 
Werten für die Krankenhausumlage 2024 zuzüglich eines auf Erfahrungswerten be-
ruhenden Erhöhungsbetrages ausgegangen worden, da die Umlage in den vergan-
genen Jahren relativ linear angestiegen ist.   
 
Im Frühjahr 2025 wurde der Gesamtbetrag der Krankenhausumlage jedoch neu be-
rechnet, wobei der Betrag für die Krankenhausumlage für den Landkreis Friesland 
sich um 402.360,00 € höher als im Ansatz (s. Finanzielle Auswirkungen) ergab.  
Die Auszahlung an das Land erfolgte über die Verrechnungen aufgrund der Beschei-
de zur Festsetzung der Finanzausgleichsleistungen im April 2025.  
 
Diese Mittel müssen noch rückwirkend überplanmäßig bereitgestellt werden, da die 
Zahlung durch die gesetzliche Regelung und darauf basierende Festsetzung unab-
weisbar ist. 
  
Anlage(n): 
./. 
 
 
 

 
 
 
 
 


